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Benennung eines gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten gemäß § 183 der Abgabenordnung (AO) zur 
Entgegennahme von Bescheiden zur einheitlichen und gesonderten Feststellung von einkommensteuer-  
und körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften für

Wir wurden darauf hingewiesen, dass – falls kein vertretungsberechtigter Geschäftsführer vorhanden ist – 
dem benannten Empfangsbevollmächtigten im Feststellungsverfahren grundsätzlich die ausschließliche 
Einspruchs- und Klagebefugnis zusteht (§ 352 Abgabenordnung, § 48 Finanzgerichtsordnung).

Als Empfangsbevollmächtigte*n  
der oben genannten Gesellschaft. 

Diese Vollmacht hat Gültigkeit 
bis zum Widerruf.

Wir benennen hiermit Herrn/Frau:

Aktenzeichen:

Empfangsvollmacht

Absender: An das Finanzamt:

Ort, Datum

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Bezeichnung der Personengesellschaft

Name und Anschrift


